
Amtsblatt Nummer 41

76. Jahrgang

Montag, 5. Oktober 2020  

B 1179

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Amberg  
Hockermühlstr. 53, 92224 Amberg
Allgemeinverfügung nach § 6 Abs. 10 Düngeverordnung 
Vollzug der Verordnung über die Anwendung von Düngemitteln, Bodenhilfsstoffen, 
Kultursubstraten und Pflanzenhilfsmitteln nach den Grundsätzen der guten  
fachlichen Praxis beim Düngen (Düngeverordnung – DüV) vom 26. Mai 2017

Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten Amberg – Sachgebiet 
L 3.2 – Fachzentrum Agrarökologie 
erlässt als zuständige Behörde (Art. 4 
ZuVLFG) gemäß § 6 Abs. 10 Dünge-
verordnung folgende

Anordnung
Die Sperrfrist für die Ausbringung von 
Düngemitteln mit wesentlichen Gehal-
ten an Stickstoff, ausgenommen Fest-
mist von Huftieren oder Klauentieren 
oder Komposte, wird abweichend von 
§ 6 Abs. 8 Satz 1 Düngeverordnung 
für die Landkreise Amberg-Sulzbach, 
Cham, Neumarkt, Neustadt/Waldnaab, 
Regensburg, Schwandorf, Tirschen-
reuth, sowie für die kreisfreien Städte 
Amberg, Regensburg und Weiden

auf Grünland, Dauergrünland und 

Ackerland mit mehrjährigem Feldfut-
terbau  
(Aussaat spätestens 15. Mai 2020)

im Hinblick auf die besonderen Ver-
hältnisse im Grünland hinsichtlich 
der Verwertung von Nährstoffen aus 
flüssigen Wirtschaftsdüngern festge-
legt auf die Zeit vom

15. November 2020 bis einschließlich 
14. Februar 2021

Im Übrigen bleiben die Bestimmungen 
der Düngeverordnung unberührt. Dies 
gilt insbesondere für das Verbot, Dün-
gemittel auf überschwemmten, wasser-
gesättigten, gefrorenen oder mit Schnee 
bedeckten Boden auszubringen.
Die maximale Ausbringungsmenge 

beträgt 60 kg/ha Gesamt-N und 30 kg/
ha NH

4-N. Ein Zuschlag für Ausbring-
verluste ist hierbei nicht möglich. Die 
Düngung mit flüssigen organischen 
Düngern nach dem 1. September ist auf 
80 kg/ha Gesamt-N begrenzt. Die Ver-
schiebung gilt nicht für weitergehende 
Auflagen aus Wasserschutzgebietsver-
ordnungen.

Amt für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten
- Sachgebiet L 3.2 -  
Fachzentrum Agrarökologie

Amberg, den 25.09.2020

Rupprecht, LD
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Öffentliche Bekanntmachung
über das Widerspruchsrecht von Betroffenen gegen die Weitergabe ihrer Daten aus 
dem Melderegister nach dem Bundesmeldegesetz

Die Meldebehörden sind nach dem Bun-
desmeldegesetz befugt, Daten aus dem 
Melderegister zu bestimmten Zwecken zu 
übermitteln. Betroffene Personen haben 
jedoch in den nachfolgenden Ziffern 1 bis 
5 erläuterten Fällen das Recht, einer Wei-
tergabe ihrer personenbezogenen Daten 
zu widersprechen:

1. Widerspruch nach § 36 Absatz 2 
Satz 1 Bundesmeldegesetz gegen 
die regelmäßige Übermittlung per-
sonenbezogener Daten durch die 
Meldebehörden an das Bundesamt 
für das Personalmanagement der 
Bundeswehr gemäß § 58c Absatz 
1 Satz 1 des Gesetzes über die 
Rechtsstellung der Soldaten (Solda-
tengesetz). 

Erläuterung:

Zum 1. Juli 2011 ist die allgemeine 
Wehrpflicht, soweit kein Spannungs- 
oder Verteidigungsfall vorliegt, ausge-
setzt und in einen freiwilligen Wehr-
dienst übergeleitet worden. Frauen und 
Männer, die Deutsche im Sinne des 
Grundgesetzes sind, können sich je-
doch verpflichten, freiwillig Wehrdienst 
zu leisten. Damit das Bundesamt für 
das Personalmanagement der Bun-
deswehr die Möglichkeit hat, über den 
freiwilligen Wehrdienst zu informieren, 
übermittelt ihm die Meldebehörde jähr-
lich zum 31. März den Familiennamen, 
die Vornamen sowie die gegenwärtige 
Anschrift der Personen mit deutscher 
Staatsangehörigkeit, die im darauf 
folgenden Jahr volljährig werden. Bei 
einem Widerspruch werden die Daten 
nicht übermittelt.

Der Widerspruch ist bei der Melde-
behörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt 
bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug 
aus der Gemeinde.

Die nächste Datenübermittlung erfolgt 
zum 31. März 2021 und betrifft den 
Geburtsjahrgang 2004.

2. Widerspruch nach § 42 Absatz 3 
Satz 2 Bundesmeldegesetz gegen 
die Übermittlung personenbezoge-

ner Daten durch die Meldebehörden 
an eine öffentlich-rechtliche Religi-
onsgesellschaft gemäß § 42 Absatz 
2 Bundesmeldegesetz. 

Erläuterung:

Die Meldebehörde darf einer öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaft 
personenbezogene Daten von Fami-
lienangehörigen eines ihrer Mitglie-
der übermitteln, die nicht derselben 
oder keiner öffentlich-rechtlichen 
Religionsgesellschaft angehören. Die 
Datenübermittlung umfasst den Fa-
miliennamen und die Vornamen, das 
Geburtsdatum und den Geburtsort, 
das Geschlecht, die Zugehörigkeit zu 
einer öffentlich-rechtlichen Religions-
gesellschaft, die derzeitigen Anschrif-
ten und die letzte frühere Anschrift, 
gegebenenfalls Angaben über eine 
vorliegende Auskunftssperre sowie 
gegebenenfalls das Sterbedatum. Un-
ter Familienangehörige sind nach dem 
Wortlaut des Bundesmeldegesetzes 
der Ehegatte oder der Lebenspartner, 
minderjährige Kinder sowie die Eltern 
von minderjährigen Kindern zu verste-
hen. Die Widerspruchsmöglichkeit für 
den genannten Personenkreis richtet 
sich gegen eine generelle Datenüber-
mittlung an die jeweilige öffentlich-
rechtliche Religionsgesellschaft. 
Ausgenommen hiervon ist eine zweck-
gebundene Datenübermittlung, sofern 
die jeweilige öffentlich-rechtliche Reli-
gionsgesellschaft angibt, dass sie die 
Daten im Zusammenhang mit ihrem 
Steuererhebungsrecht benötigt. Ist 
dies der Fall, so werden von der Meld-
ebehörde die angeforderten Daten mit 
dem Hinweis auf diese Zweckbindung 
übermittelt.

Der Widerspruch ist bei der Melde-
behörde der alleinigen Wohnung oder 
der Hauptwohnung einzulegen. Er gilt 
bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug 
aus der Gemeinde.

3. Widerspruch nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch die Meldebehörden 
an Parteien, Wählergruppen und 

andere Träger von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher und 
kommunaler Ebene gemäß § 50 
Absatz 1 Bundesmeldegesetz. 

Erläuterung:

In den sechs der Stimmabgabe voran-
gehenden Monaten darf die Meldebe-
hörde an Parteien, Wählergruppen und 
andere Träger von Wahlvorschlägen 
im Zusammenhang mit Wahlen und 
Abstimmungen auf staatlicher oder 
kommunaler Ebene Auskunft aus 
dem Melderegister über Gruppen von 
Wahlberechtigten erteilen, für deren 
Zusammensetzung das Lebensalter 
der Betroffenen bestimmend ist. Die 
Auskunft umfasst den Familiennamen, 
die Vornamen, Doktorgrad und derzei-
tige Anschriften. Die Geburtsdaten der 
Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder die 
Stelle, der die Daten übermittelt wer-
den, darf diese nur für die Werbung bei 
einer Wahl oder Abstimmung verwen-
den und hat sie spätestens einen Mo-
nat nach der Wahl oder Abstimmung 
zu löschen oder zu vernichten.

Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei der Meldebehörde der 
alleinigen Wohnung oder der Haupt-
wohnung einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde.

4. Widerspruch nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch die Meldebehörden an 
Mandatsträger sowie an die Presse 
oder den Rundfunk über Alters- 
oder Ehejubiläen von Einwohnern 
gemäß § 50 Absatz 2 Bundesmelde-
gesetz. 

Erläuterung:

Die Meldebehörde darf auf Verlangen 
von Mandatsträgern beziehungsweise 
der Presse oder des Rundfunks Aus-
kunft über Alters- oder Ehejubiläen von 
Einwohnern erteilen. Die Auskunft um-
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fasst den Familiennamen, die Vorna-
men, Doktorgrad, die Anschrift sowie 
das Datum und die Art des Jubiläums. 
Unter Altersjubiläen sind nach dem 
Wortlaut des Bundesmeldegesetzes 
der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere 
Geburtstag und ab dem 100. Geburts-
tag jeder folgende Geburtstag zu ver-
stehen. Ehejubiläen sind das 50. und 
jedes folgende Ehejubiläum.

Bei einem Widerspruch werden die 
Daten nicht übermittelt. Der Wider-
spruch ist bei allen Meldebehörden, 
bei denen die betroffene Person ge-
meldet ist, einzulegen. Er gilt bis zu 
seinem Widerruf bzw. Wegzug aus der 
Gemeinde.

5. Widerspruch nach § 50 Absatz 5 
Bundesmeldegesetz gegen die 
Übermittlung personenbezogener 
Daten durch die Meldebehörden an 
Adressbuchverlage zu allen Ein-
wohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, gemäß § 50 Absatz 
3 Bundesmeldegesetz. 

Erläuterung:

Für die Herausgabe von Adressbü-
chern (Adressenverzeichnisse in 
Buchform) darf die Meldebehörde 

Adressbuchverlagen Auskunft zu allen 
Einwohnern, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben, aus dem Meldere-
gister erteilen. Die Auskunft umfasst 
den Familiennamen, die Vornamen, 
Doktorgrad und die derzeitige An-
schrift. Die übermittelten Daten dürfen 
ausschließlich für den oben genannten 
Zweck verwendet werden.
Der Widerspruch ist bei allen Melde-
behörden, bei denen die betroffene 
Person gemeldet ist, einzulegen. Er gilt 
bis zu seinem Widerruf bzw. Wegzug 
aus der Gemeinde.

Die Einlegung des jeweiligen Wider-
spruchs ist an keine Voraussetzungen 
gebunden und ist nicht zu begründen. 
Der jeweilige Widerspruch kann bei der 
Melde behörde der unter Nrn. 1 bis 5 
entsprechend genannten zuständigen 
Gemeinde / Stadt eingelegt werden. Wer 
bereits zu einem früheren Zeitpunkt einer 
jeweiligen Übermittlung seiner Daten 
widersprochen hat, braucht dies nicht 
erneut zu tun. Die Übermittlungssperre 
bleibt bis zu einem schriftlichen Widerruf 
bzw. Wegzug aus der Gemeinde / Stadt 
im Melderegister gespeichert.

Personen, die erstmals von ihrem Wider-
spruchsrecht Gebrauch machen möchten 
und in der Stadt Regensburg für eine 

Wohnung gemeldet sind, können den 
Widerspruch persönlich zu den jeweiligen 
Öffnungszeiten bei folgenden Dienststel-
len einlegen:

 - Bürgerbüro Stadtmitte, D.-Martin-
Luther-Straße 3, 

 - Bürgerbüro Burgweinting, Friedrich-
Viehbacher-Allee 3,

 - Bürgerbüro Nord, Brennesstraße 16,
 - Kfz-Zulassungsstelle, Johann-Hösl-

Straße 11.

Der Widerspruch kann zudem schriftlich 
an das Bürgerzentrum, Abteilung Einwoh-
nerwesen und Wahlen, D.-Martin-Luther-
Straße 3, 93047 Regensburg adressiert 
oder unter der Nummer 507-5339 per 
Telefax übermittelt werden. 

Regensburg, 01. Oktober 2020

Stadt Regensburg, Bürgerzentrum
Im Auftrag

Müller 
Verwaltungsdirektor
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Bekanntmachung
Fristverlängerung der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß  
§ 3 Abs. 1 BauGB für folgende Verfahren:
Aufhebung des Bebauungsplans Nr. 188 „An der Brunnstube“
Bebauungsplan Nr. 280 „Klosterackerweg“ und 77. Änderung des  
Flächennutzungsplanes
Bebauungsplan Nr. 281 „Bei der Anhalt“ und 78. Änderung des  
Flächennutzungsplanes
79. Änderung des Flächennutzungsplanes für das Gebiet nordwestlich der  
Kleingartenanlage Kleinfeld (Burgweinting)

Für die oben genannten Verfahren 
wird die Frist zur Beteiligung der 
Öffentlichkeit bis einschließlich 
13.11.2020 verlängert.

Die Unterlagen, aus denen sich die 
Öffentlichkeit zu den allgemeinen 
Zielen und Zwecken der Planung, sich 
wesentlich unterscheidenden Lösungen 
und den voraussichtlichen Auswirkungen 
der Planung unterrichten kann, werden 
vom 15.09.2020 bis einschließlich 
13.11.2020 bei der Stadt Regensburg, 
Stadtplanungsamt, D.-Martin-Luther-
Str. 1, 2. Stock, von Montag bis Mittwoch 
von 08.30 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 
08.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 08.30 bis 
12.00 Uhr zur Einsicht bereitgehalten. 

Während dieser Frist steht das 
Stadtplanungsamt für Auskünfte und 
Erörterungen zur Verfügung.

Um Wartezeiten zu vermeiden, 
wird um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung gebeten. Termine 
außerhalb der oben genannten 
Öffnungszeiten können in besonderen 

Fällen ebenfalls telefonisch vereinbart 
werden.

Aktueller Hinweis:
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist 
im Auslegungsraum das allgemeine 
Abstandsgebot zu beachten und eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. 
Im Auslegungsraum können max. 
2 Bürger/innen gleichzeitig anwesend 
sein.

Zusätzlich findet für das Verfahren 
„Klosterackerweg“ am Freitag, 
16.10.2020, um 16.00 Uhr ein 
Informationsrundgang im Planungsgebiet 
statt. Hierzu ist eine Anmeldung unter 
Tel.: 0941 507-4613 oder kammer.
christin@regensburg.de notwendig.
Treffpunkt ist der Parkplatz der 
ehemaligen Bahnschule. Die 
Veranstaltung findet bei jeder Witterung 
statt.

Außerdem sind die Unterlagen im Internet 
unter www.regensburg.de/beteiligung-am-
verfahren einzusehen.

Äußerungen können während dieser 
Frist bei der oben genannten städtischen 

Dienststelle vorgebracht werden. Diese 
werden überprüft und fließen dann in das 
weitere Bauleitplanverfahren ein. Eine 
Entscheidung zu den Äußerungen wird 
durch den Ausschuss für Stadtplanung, 
Verkehr und Wohnungsfragen getroffen.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
behandelt die Stadt Regensburg 
personenbezogene Daten vertraulich 
und verarbeitet diese Daten auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
und § 3 Abs. 1 BauGB.

Nähere Informationen zu den Rechten 
im Rahmen der Erhebung von 
personenbezogenen Daten nach Art. 13 
und 14 der DSGVO finden Sie unter 
https://www.regensburg.de/datenschutz/
datenschutzrechtliche-hinweise. 

Regensburg, 28.09.2020

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Bekanntmachung
Fristverlängerung der Beteiligung der Öffentlichkeit für die Entwicklungssatzung 
Oberwinzer
Öffentliche Auslegung der Entwicklungssatzung Oberwinzer nach § 3 Abs. 2  
Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 BauGB 

Für das oben genannte Verfahren 
wird der Zeitraum der öffentlichen 
Auslegung bis einschließlich 
13.11.2020 verlängert.

Die Entwicklungssatzung wird nach § 34 
Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 BauGB aufgestellt.
Es wird keine Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4 Baugesetzbuch durchgeführt.

Der Entwurf der Entwicklungssatzung 
liegt mit seiner Begründung und 
den nach Einschätzung der Stadt 
wesentlichen, bereits vorliegenden 
umweltbezogenen Stellungnahmen in der 
Zeit vom 15.09.2020 bis einschließlich 
13.11.2020 bei der Stadt Regensburg, 
Stadtplanungsamt, Neues Rathaus, 
D.-Martin-Luther-Str. 1, 2. Stock, 
Zimmer Nr. 2.090, von Montag bis 
Mittwoch von 8.30 bis 12.00 Uhr und von 
14.00 bis 16.00 Uhr, Donnerstag von 
8.30 bis 13.00 Uhr und von 15.00 bis 
17.30 Uhr und Freitag von 8.30 bis 
12.00 Uhr öffentlich aus.

Während dieser Frist können 
Stellungnahmen abgegeben werden. 
Nicht fristgerecht abgegebene 
Stellungnahmen können bei 
der Beschlussfassung über die 
Entwicklungssatzung unberücksichtigt 
bleiben.

Wesentliche umweltbezogene 
Stellungnahmen liegen mit aus.

Es sind folgende Arten umweltbezogener 
Informationen verfügbar:

Informationen zum Schutzgut Tiere 
und Pflanzen, insbesondere 

 - Stellungnahme zu Artenschutz 
(Umweltamt) 

Informationen zum Schutzgut Boden, 
insbesondere 
 - Stellungnahme zu Geogefahren 

und Rohstoffgeologie (Bayerisches 
Landesamt für Umwelt)

 - Stellungnahme zu Altlasten 
(Umweltamt)

Informationen zum Schutzgut Wasser  
 - Stellungnahme zu 

Starkregenereignissen und 
Niederschlagswasserbeseitigung 
(Wasserwirtschaftsamt Regensburg) 

 - Stellungnahme zu Entwässerung, 
Hangwasser, wild abfließendes Wasser, 
Grundwasser und Starkregenvorsorge 
(Tiefbauamt) 

Informationen zum Schutz von  
Kultur- und Sachgütern
 - Stellungnahme zu bodendenkmal-

pflegerischen Belangen (Bayerisches 
Landesamt für Denkmalpflege)

Um Wartezeiten zu vermeiden, 
wird um vorherige telefonische 
Terminvereinbarung unter 0941 507-2615 
gebeten. Termine außerhalb der oben 
genannten Öffnungszeiten können in 
besonderen Fällen ebenfalls telefonisch 
vereinbart werden.

Aktueller Hinweis:
Aufgrund der Covid-19-Pandemie ist 
im Auslegungsraum das allgemeine 
Abstandsgebot zu beachten und eine 
Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Im 
Auslegungsraum können max. 2 Bürger/
innen gleichzeitig anwesend sein.

Während der Fristverlängerung findet 
am Samstag, 17.10.2020, um 15.00 Uhr 
ein Informationsrundgang vor Ort im 
Planungsgebiet statt. Hierfür ist eine 
Anmeldung unter Tel.: 0941 507-2615 
oder sponsel.christian@regensburg.de 
notwendig. Treffpunkt ist die Freiwillige 
Feuerwehr Oberwinzer in der Nürnberger 
Straße 301. Die Veranstaltung findet bei 
jeder Witterung statt. 

Außerdem sind der Inhalt dieser Bekannt-
machung und die nach § 3 Abs. 2 Satz 1 
BauGB auszulegenden Unterlagen in 
das Internet unter www.regensburg.de/
beteiligung-am-verfahren in der Zeit vom 
15.09.2020 bis einschließlich 13.11.2020 
eingestellt.

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens 
behandelt die Stadt Regensburg 
personenbezogene Daten vertraulich 
und verarbeitet diese Daten auf der 
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c 
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Nähere Informationen zu den Rechten im 
Rahmen der Erhebung von personenbe-
zogenen Daten nach Art. 13 und 14 der 
DSGVO finden Sie unter  
https://www.regensburg.de/datenschutz/
datenschutzrechtliche-hinweise.

Regensburg, 28.09.2020 

STADT REGENSBURG

Gertrud Maltz-Schwarzfischer
Oberbürgermeisterin
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Öffentliche Ausschreibungen

Die Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther-Str. 3
93047 Regensburg                               
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
Mail: vergabestelle@regensburg.de

beabsichtigt folgende Aufträge zu 
vergeben:

1. Öffentliche Ausschreibung nach 
VOB/A
20 A 164 – Schlauchlinersanierung 
Chamer Straße Baulos 30/2017
Renovierungsarbeiten an 
Entwässerungskanälen nach DIN 18326

Nähere Informationen zu oben genannter 
Ausschreibung siehe unter  
www.vergabe.bayern.de  und  
www.regensburg.de/vergaben

2. Öffentliche Ausschreibung nach 
UVgO
20 A 166 – Lieferung eines 
Kommandowagens
20 A 167 – Wartungsverlängerung und 
Lizenzerweiterung von Trend Micro 
Produkten
20 A 168 – Subscription Verlängerung 
und Neukauf von Clearswift Software

Nähere Informationen zu oben genannten 
Ausschreibungen siehe unter  
www.regensburg.de/vergaben und/oder 
www.vergabe.bayern.de

Information über beabsichtigte 
 Beschränkte Ausschreibungen nach  
§ 3 a Abs. 2 Nr. 1 VOB/A 2019 ab einem 
voraussichtlichen Auftragswert von 
25.000 Euro ohne Umsatzsteuer, siehe 
unter www.regensburg.de/vergaben

Auftraggeber:
Stadt Regensburg
Vergabeamt
D.-Martin-Luther Str. 3
93047 Regensburg
Telefon (0941) 507-5629
Fax (0941) 507-4629
E-Mail: vergabestelle@regensburg.de

Vorankündigung


